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Entwurf des Bebauungsplans „Wohnpark am Hainbach" 

Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Hook. 

sehr geehrte Damen und Herren. 

Dudenhofen. 5. Februar 2021 

wir. haben uns vor ein paar Jahren ein schönes. bescheidenes Einfamilienhaus auf dem Grundstück mit der 

PI.-Nr. xxxx Bebauungsplan Nördlich Boligweg, gebaut. Wir hatten dieses Grundstück ganz bewusst wegen 

seiner einzigartigen und eigentlich traumhaft schönen Lage gewählt. Wir und unser zweijähriger Sohn 

blicken vom Wohnzimmer und der Terasse überwiegend in den wunderbar angelegten Park des nunmehr 

mit vier großen Gebäuden (jeweils 7 Wohneinheiten) zur Bebauung vorgesehenen Grundstücks mit der 

PI.-Nr. 429/2. Die Lichtverhältnisse sind optimal (morgens aufgehende Sonne - Hausvorderseite -und 

abends untergehende Sonne im rückwärtiger Bereich. Wir waren beim Kauf schon sehr davon überzeugt. 

dass die Anlagen auf dem „Waltergrundstück" in ihrem Bestand voll und ganz erhalten bleiben bzw. 

allenfalls einmal auf den aktuellen Stand der Anforderungen gebracht bzw. ggf. in etwa gleicher Art und 

Größe wieder aufgebaut werden würde. Das gesamte Villengrundstück befindet sich in einem 

altersgerechten Zustand. Die Außenanlagen werden von einem Hausmeister gepflegt und die Heizung läuft. 

die Rolladen werden täglich bedient. So wird sicherlich kein Gebäude behandelt. wenn geplant ist. es 

abzureißen. Nein. so wird eine Anlage behandelt, wenn angedacht ist, sie wieder mit einer Familie zu 

bewohnen oder allenfalls zu renovieren. Jedenfalls konnten wir nicht mit der Errichtung eines derartigen 

Häuserkomplexes rechnen. der uns auch durch die nahe Grenzbebauung Licht vom Haus und Terrasse 

nimmt. 

Unabhängig von der Ihnen bereits vorliegenden Stellungnahme von Anwohnern der Trifels-/Kalmitstraße 









die Parkanlage wenigstens zu 50 % erhalten geblieben wäre. 

Nach alledem wäre es unseres Erachtens nunmehr noch problematischer. kein normales 

Bebauungsplanverfahren unter Beteiligung aller Träger öffentlicher Belange durchzuführen. 

Wir weisen darauf hin. dass das radikale Vorgehen des Investors nichts an unseren Einwänden ändert. 

schließlich kann die Parkanlage wieder aufgeforstet und komplett neu gestaltet werden. 

Wir scheuen uns nicht davor. weiterhin die Öffentlichkeit (Presse. SWR} zum Vorgang des Verfahrens 

entsprechend den obigen Darlegungen zu informieren. 

Auch können wir uns vorstellen. so wir seitens der Ortsgemeinde keine überzeugende Abwägung unserer 

Einwände. Belange, Anregungen erkennen können. die Satzung in einem Normenkontrollverfahren 

überprüfen zu lassen. Wir sind sehr davon überzeugt. dass in einem solchen Fall noch mehrere Anwohner 

ein derartiges Verfahren unterstützen würden. 

Wir bitten um Verständnis für unsere Anliegen. 


